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Ihr  Zeichen

Ihre  Nachricht

Datum 13.11  .2024

Nachweis  zur  Steuerschuldnerschaft  des Leistungsempfängers
bei  Bauleistungen  und/oder  Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit  wird  zur  Vor1age  bei  dem  leistenden  Unternehmer/Subunternehmer

bescheinigt,  dass

Lamparter  GmbH  & Co. KG,  Postfach  310427,  34060  Kassel

t
I

i

[g  Bauleisfüngen  im  Sinne  des e) 13b  Abs.  2 Nr.  4 UStG

[]  Gebäudereinigungsleistungen  im  Sinne  des § 13b  Abs.  2 Nr.  8 UStG

nachhaltig  erbringt  und

[gl unter der Steuernurnmer  26 340 00106

[g  unterderUmsatzsteuer-IdentifikationsnurnmerDE113027341

registriert  ist.

Für  die  o.g. empfangenen  Leisfüngen  wird  deshalb  die  Steuer  vom  Leistungsempfänger  geschuldet
(§ 1 3b Abs.  5 UStG).

Diese  Bescheinigung  ver1iert  ihre  Giiltigkeit  mit  Ablauf  des:  31.12.2026.
(Die  Gülhgkeitsdauer  der Bescheinigung  ist auf  einen Zeiiraum  von  längstens  drei Jahren nach Ausstellurigsdahim  zu beschränken.)



Finanzamt  Kasse]  a Schreiben  vom  ] 3.]].2024  a StNr./Az.  26 340 0010 6 - P02 a Seite 2 von 2

(Dienstsiegel)

Dieses  Schreiben  wurde  inaschinell  erstellt  und ist ohne Unterschrift  gültig.

Datenschutzhinweis:

Informationen  über  die  Verarbeitung  personenbezogenerDaten  in der  Steuerverwalfüng  und  über  Ihre

Rechte  nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  sowie  über  Ihre  Ansprechpartner  in  Datenschutzfra-

gen  entnehmen  Sie bitte  dem  allgemeinen  Informationsschreiben  der  Finanzverwaltung.  Dieses  Infor-

mationsschreiben  finden  Sie unter  www.finanzamt.de  (unter  der  Rubrik,,Datenschutz")  oder  erhalten

Sie bei  Ihrem  Finanzamt.

RechtsbehelfsbeIehrung

Sie köru'ien  die Erteilung  dcs Nachweises  zur  Steuerschu1dnerschaft  des Leisfüngsempßngers  bei

Bauleisfüngen  und/oder  Gebäudereinigungsleisfüngen  mit  dem  Einspruch  (§ 347 AO)  anfechten.  Der

Einspruch  ist bei  dem  oben  genannten  Finanzamt  schriftlich  einzureichen,  diesem  elektronisch  zu

übermitteln  oder  dort  zur  Niederschrift  zu erklären.

Die  Frist  für  die Einlegung  des Einspruchs  beträgt  einen  Monat.  Sie begiru'it  mit  Ablauf  des Tages,  an

dem Ihnen  der Nachweis  zur Steuerschuldnerschaft  des Leistungsempföngers  bei Bauleistungen

und/oder  Gebäudereinigungsleistungen  bekanntgegeben  worden  ist.

Bei  Zusendung  durch  einfachen  Brief  oder  Zustellung  mittels  Einschreiben  durch  Übergabe gilt  die

Bekaru'itgabe  mit  dem  dritten  Tag  nach  Aufgabe  zur  Post  als bewirkt,  es sei denn,  dass der  Nachweis

zur  Steuerschuldnerschaft  des Leistungsempfängers  bei  Bauleistungen  und/oder  Gebäudereinigungs-

leistungen  zu einem  späteren  Zeitpunkt  zugegangen  ist. Bei  Zustellung  mit  Zustellungsurkunde  oder

mittels  Einschreiben  mit  Rückschein  oder  gegen  Empfangsbekenntnis  ist Tag  der  Bekanntgabe  der

Tag  der  Zustellung.

Dieses  Schreiben  wurde  zentral  versandt  und  ist  ohne  Unterschrift  gültig.


